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Bekanntmachungen des KönigL Landrath-Amtes.
M I82] Betreffend das Verfahren bei solchen Klassensterter-Neclamationen, welche auf

wesentliche, trachtheilige Veränderungen! in den Verhältnisses! des Steuerpflichtigett
im Laufe des VeranlagungOJahres gegriitrdet werden.

Zur Herstellttng eines gleichmäßigen Verfahrens bei Behandlung solcher KlassensteuersReclas
mationen, tvelche aus Veranlassung von Veränderungen angebracht werden, die während des Veran-
lagungsjahres in den Verhältnissen der Steuerpflittttigen eingetreten sind, sehe ich rnich zu nachftehenden
Eröffnungen veranlaßt: -

Eine Vorschrift, wie sse im §. 36 des Gesetzes vom l. Mai l85l, betreffend die Einführung
einer Klassen- und klasstficirten Einkommensteuer hinsichtlich der Voraussetzungen ertheilt ist, unter wel-
eben eine Ermäßigung der klassisicirten Einkommensteuer im Laufe des Veranlagungsjahres gefordert-
nserden darf, enthält das Gesetz. rücksiclttlich der Klassensteucr nicht und es steht den Steuerpflrclttigen
ein gesetzlicher Arrspruch auf Ermäßigung der veranlagten Klassenstetter wegen einer im Laufe des Ver-
anlagungsjahres zu ihrem Nachtheile eingetretenen Veränderung ihrer Verhältnisse auch dann nicht zu,
wenn bei Berücksichtigung der Veränderung der ihnen auferlegte Steuersatz als zu hoch erscheinn

Als Regel muß hiernach auch in einem solchen Falle festgehalten werden, daß die einmal ver«
anlagte Klassertstetter bis zum Schlusse des Jahres unoerkürzt fort zu entrichten bleibt.

Indessen wird die �Reinigt. Regierung ermächtigt, Ausnahmen von dieser Regel nachzugehen, wenn
l! die naclttheilige Veränderung in den Verhältnissen des Steuerpflichtigen nicht durch dessen eigene,

freiwillige Handlungen, sondern durch Umstände herbeigeführt worden ist, welche abzuwenden nicht
in feiner Macht stand, und wenn außerdem

2! diese nachtheilige Veränderung klar erwiesen und zugleich von der Art ist, daß fie nicht etwasnur
das Einkommen des Steuervflichtigen in etwas verringert, sondern in der That die Gesammtvers
hältnisse desselben durchgreifend und dauernd ungünstiger gestaltet.

Was die Bestimmung zuerst betrifft, so wird z. V. ein zur Klassenfteuer veranlagter Acker-rieth,
welcher sein Grundstück verkauft, oder seinen Kindern unter Ausbedingung eines Altentheils abtritt, für
das Jahr, in welchem der Verkauf oder die Abtretung erfolgt, die veranlagte Steuer unverändert fort
zu entrichten haben, während einem Beamten, welcher wegen hohen Alters oder wegen Krankheit it!
den Ruhestand übertreten muß und dadurch eine wesentliche Verminderung seines Einkommens erleidet,
eine entsprechende Herabsetzung der Steuer nicht zu versagen sein wird.

Behufs gehöriger Anwendung der Vorschrift zu 2 ist darauf zu halten, daß wegen untvesents
licher Veränderungen in Den Verhältnissen des Steuervslichtigem auch wenn dadurch die Veranlagung
desselben zu einer niedrigeren Steuerstufe als seither an stch gerechtfertigt erscheinen mödyte, von der
gtselzltchsv Regt! nicht abgewichen werde, vielmehr wird nur zu veranlassen sein, daß die istattgehabte Ver«
änbcrung dkksVkthåktvssse beider Veranlaguvg für das nächsifolgende Jahr gebührend beritcksichtigt,werde.

» » ·W.trd eine Steuerermäßigung im Laufe des» Veranlaguttsgsjahres dem Vorflehendttl gemäß für
zulaßtg erctchteta so Ist edit-selbe, ohne Rücksicht Darauf, Eob �Der Arttrag auf Ermäßigungiinnerhalhder
für Llieelamationen Jststgtsehten dre-im.onatlichen Präelustvfrist nach dem Eintritt der betre enden Vereins«
derttttg«angedratht. ist oder. nicht, innnerserst  Gese2h über die» Verjäihsrutng strikten� hei ssentliehen Ah«
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gaben vomsz18. Juni 1840 §. 1 am Schlusse! vom Beginn des auf denjenigen Monat folgenden Mo«
nats ab zu bewilligen, in welchem der ErmäßigungssAntrag eingereicht ist.

Berlin, den 8. Juni 1859. Der Finqyzqskinistkk
An die Kdnigliche Regierung zu Breslau. n. �patom,

Abschrift erhalten die Königlichen Landraths-Aemtet um daraus zu entnehmen:
A. Daß KlassensteuenErmäßigungen aus Veranlassung von Verschlechterung der Verhältnisse

im Laufe des Jahres künftig nur ausnahmsweise nach sorgfältiger Prüfung der Dringlichkeit zugestanden
werden sollen, während das frühere an die Regierung in Merseburg gerichtete Rescript des Herrn
GeneralsDirectors der Steuern vom s. December 1834  lll. 25,058!, welches derselbe auch uns spät»-
hin mitgetheilt hat und welches wir dann zur Grundlage unsers Verfahrens gemacht haben, den Steuer-
pslichtigen im Allgemeinen das macht zugestand, bei wesentlich verschlecltterten Verhältnissen im Laufe
des Jahres eine Ermäßigung im Wege der Reclamation geltend zu machen. Von jetzt ab sind daher
alle bei den Landraths-Aemtern bereits eingegangenen oder noch eingehenden, durch veränderte Besitz.
und Erwerbsverhältnisse veranlaßte Klassensieuer-Reclamationen, welche nach den Bestimmungen ad 1
und 2 des vorstehenden Rescripts auf sorgfältige Erwägung nicht befürwortet werben können, sofort
zurückzuweisen und nur Diejenigen zur Entscheidung an uns einzureichen, welche sich zu einer Berück-
sichtigung zu« eignen scheinen.

B. Jst zu beachten, daß die bisherige Zmonatliche PrätlusiwFrist zur Anbringung von dergl.
Reclamationen wegfällt und die Ermäßignng event. nicht mehr von dem auf den Eintritt des Ereig-
nisses folgenden- Monat ab eintritt, sondern von dem auf die Einreichung des ErmäßigungssAntrages
folgenden Monat ab.

, c. Bei der Bestimmung unserer CirrularsVerfügung vom 2. November 1844 �. XVI. b. 296!
wonach eigenmächtige Ermäßigungen der veranlagten KlassensteuersSätze durch die Ortsbehörden nicht
vorgenommen werden dürfen, sondern dieselben bei Revision der Bus und Abgangslisten durch die Königi.
Landraths-Aemter alsbald zu streichen sind, und bei der in Punkt 8 unserer CirculanVerfügung vom
4. Mai 1853 �. V. 2,178! angeoroneten, ohne Zuziehnng der kreisständischen Commission zu bewir-
kenden abgesonderten»Behandlung der Reclamationen wegen verändert» Verhältnisse, behält es auch

skirnftig seiniBewendens Königliche Regierung.
Breslau, den 21. Juni 1859. Jlvtheilnng für direkte Ftäneåni xllomainen n �fernen.

« U. St&#39; B.
Gemäß der vorstehenden Verfügung haben die Ortsbehörden künftig zu verfahren, und bemerke

ich zugleich, daß auch die pro 1859 bereits eingereichten derartigen ReclamationssGesuche von mir nach
den bezeichneten Grundsätzen behandelt werden müssen. Namslau, den 10. Juli 1859.
M I83] Summarischer Nachweis der Orts-Einwohner. welche nur Polnisrlp und derer,

welche Polnisch und Deutsch sprechen.
Nach einem Auszuge aus der gedruckten Uebetsicht der Arbeiten nnd Veränderungen der Schle-

sischen Gesellschaft für vaterländifche Cultur im Jahre 1843 sind damals im Kreise Namslan 57, War«
tenberg 112, Oels 9, Trebnitz 6, Ohlau 23 und Brieg 20 Ortschaften gezählt worden, in denen Pol-
nisch und Deutschgesprochen wurde. Gezählt sind, soviel ich weiß, die im Regierungsbezirke Breslau
lebenden Polen bisher niemals, und mein Amtsborgänger Hoffmann hat diese Zahl auf 60,000 ge-
srhäht �- Da bei Gelegenheit der Volkszählung im December v. J. in den Regierszungsbezirken Königs-
berg, Gumbiunen, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln die daselbst lebenden Polen
gezählt worden sind, und es zur Vervollständigung dieser Nachrichten wünschenswerth ist, auch die säh!
der im Regierungsbezirke Breslau lebenden Polen zu erfahren, so ersuche ich die KönigL Regierung
ergebenst, die landräthlichen Behörden der oben bezeichneten Kreise zur nnchträglichen Ermitlelung der
in denselben lebe-nden Polen gefällig zu veranlassen und die Resultate dieser Ermittelung dem statistischen
Büreau zugehen zu lassen. · » · z z m know··. Berlin, den 23. Mar1859. » D« YMLEUSIVJLIDPBFYEFEA D
An dte Abthsllung des Innern der Kbnrgb Regierung zu Breslau. · · ·

Abschrift zur Nachricht, mit der Aufforderung, die hiernach getvüvschksv Nschktchttv elnzuzlehen
unb uns darüber binnen 2 Monaten Bericht zu erstatten. ·

Vers! an, den 25. Mai 1859. göniglx Regierung. Zlbtlzztlnng des Innern.
An das Kbnigb LandrathsMmtin Name-lau.  g8z«!, VII! Wk ichs· ·

Gemäß der vorstehenden Verfügung veranlafse ich die Magtstrath Domtma und Dorfgertchttz
mir bis zum 20. Juli c. eine summarische Naehweisung jedes Orts nach fvcgtvdkm SchSMI  W061! IX«
druckte Forennlare in hiesigersBuchdrnckerei zu haben sind! etnzureiehem Sind dergleichen Personen nicht
vorhanden, so bedarf es"«"sder Einreichung einer Negativ-Anzetge. �- Namslam den 10. SuIi1859.
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__ �lladjmcifnng der in der ltdrtsrhait U. di. Mem-lauer Kreises; lebenden Personen Polnischezxuugenx
N r. Davon sprechen Polnifckh und zwar:
am« Fäkesslksizzkski neben der Deutschen Sprache Es ipkkchktl
dek . « » , - - Anmerkungen.V« Cllsfchklkßklchs Iedoch - "um - nur Deutsch.

O r t s ch a st. Ortseinwohner vorzugsweise vorzugsweise
_____ Polmsch. D eu t s ch.

N. N. 466 61 295 105 5

Die Richtigkeit der vorstehenden Nachweisung wird hiermit bescheinigt.
N. N» den  Der Magistrat.!  Das Dominium und DorfgerichtJ

M 1841 Wiederholte Verordnung wegen Aufstellurrg von Wegweisern auf den Landstraßen.
Es ist der Königi. Regierung angezeigt worden, daß an Kreuz: und Scheidewegen. besonders

in den Wäldern, theils gar keine Wegweiser eristiren, theils aber auch von den noch stehenden die Arme
weggebrochen sind, oder dieScbrist verwischt ist, so daß der Reisende in unbekannten Gegenden, wenn
ihm nicht gerade an einem Scheidewege zufällig Jemand begegnet, nicht selten einen ganz falschen Weg
einschlägh und sich, besonders in den waldigen Gegenden Oberschlesiens, von selbst gar nicht orientiren
kann. Den Herren Landräthen der Kreise hiesigen Regierungs-Departements wird daher die deshalb
erlassene Verordnung in wiederholte Erinnerung gebracht und denselben anbesohlen, dafür ernstlich zu
sorgen, daß auf Landstraßen an allen Kreuz- und Scheidewegen, es sei im Felde oder Walde, neue
Wegweiser aufgestellt. und die alten mangelhasten in Stand gesetzt werden; auch haben dieselben darauf
zu halten, daß zur Schrist gute Oelsarbe genommen werde, weil solche sonst in wenig Monaten un-
leserlich wird. Wie allem diesem genügt worden, haben Selbige binnen 8 Wochen a die recepti an-
hero anzuzeigen. � Uebrigens wird Ihnen hierbei annoch besonders zur Pflicht gemacht, hierunter Nie-
manden nachzusehen, und sollte ja, wie doch nicht zu vermuthen ist, diese polizeiliche Verordnung außer
Acht gelassen werden, so haben die Herren Landräthe gedachte Wegweiser auf Rechnung der Säumigen
aussetzen zu lassen und die dabei verursachten diesfälligen Kosten beizutreiben

Breslaiu den 22. Juli t8t1. Dlolizeiilleputatiou der Yreelansrhen Regierung.
Vorstehende AmtsblatnVerordtrung vom 22. Juli 1811 bringe ich hiermit aufs Neue zur öf-

fentlichen Kenntniß, mit dem Bemerken, daß ich sämmtliche fehlende oder ungenügende Wegweiser auf
Haupt- und CommunicationssWegen am l. October c. im erecutivischen Wege werde herstellen lassen.
Hierbei bemerke ich noch, daß derjenige zur Errichtung des Wegweisers verpflichtet ist, dem die Unter-
haltung des Weges obliegt, wenn nicht besondere Bestimmungen in den desfallsigen Recessem Urbarien
oder durch Obseroanzen, ein Anderes bestimmen. � Hierdurch finden gleichzeitig die gegenwärtig schwe-
henden Anfragen und Beschwerden in dieser Angelegenheit ihre Erledigung.

Roms-lau, den 13. Juli 1859.
an: 1851 � Die Aaseißigmgchuug vor: Mititaikpfcichtiisxa decken-no.

Mit Bezug auf unsere Bekanntmachung vom 16. September 1857  Amtsblatt pro 1857,
·Seite 249! bringen mir auf Grund der Allerhöchsten Kabinets-Ordre, vom 4. September 1851 wieder-
holt in Erinnerung, daß Militairpsiichtige durch Verheirathung oder Ansässigmachung ihrer Verpslichtung
zum Dienst im stehenden Heere keineswegs üherhoben werden. Zugleich werden sämmrliche Herren
Geistliche unseres Verwaltungs-Bezirks, ohne Unterschied der Consession, veranlaßt, die Militairpflichs
tigen bei Nachsuchung des Ausgebots auf die Allerhöchste Bestimmung, wie zeither, aufmerksam zu
machst! Und Vnkübkk rine RsgkstknkutsBenrerkung ausdrücklich aufzunehmen, wozu es jedoch eines Stem-
pelbogens nicht bedarf. Breslau, den 4. Mai 1859. Königliche Regierung. «

Vorstehende, im Amtsblatte Stück 19, Seite 93 wiederholt abgedruckte Verordnungbringe
ich hiermit noch besonders zur allgemeinen Kenntniß. Namslau, den 11. Juli 1859.
M1931 Neues Neglement über die NaturalsVerpflegurrg der Armee im Kriege.

Es hat sich »von verschiedenen Seiten an höhern Orts das Verlangen nach Ueberweisung einer
Andkchk Etemplare des den Königi. Regierungen zugefertigten neuen Reglements über die Natur«-Ber-
pflegung der Armee im Kriege �-� zum Gebrauche für die Unterbehörden � kund gegeben.

D« L!ert Minister des Innern hat daher das Reglement bei Mittler�s Sortiments-Buchs
Handlung In Verlag geben lassen, woselbst es von den Behörden� zu dem Preise von 5 Sgr. direct
bezogen werden kann.

Jch macbe dies den Magistråtem Doutinien und Dorfgerichten hiermit bekannt, undiszkönnenl
Bestellung» darauf imlandräthliYen Amte abgegeben werden. Namslau, den 10. Juni 1859.
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J4! ist] ßetri�t Die ltnterftiißsltaggegigßgäg�igä eäe�äggäiätetrber zur Fahne einberufenen
Nach dem Gesetz vom &#39;27. Februar 1850 haben die zurückgelassenen hilfsbedürftigeu Familien

der zur Fahne eingezogenen Resserviften und Wehrmänner eine Unterstützung aus Kreismitteln zu fordern,
es muß jedoch die Hilfsbediirfiigieit in jedem einzelnen Falle nachgewiesen werden. Daher bleibet die
Gewährung der Unterstützung selbftredend einer näheren Unterfuchung durch die erwählte, und höhern
Orts bestätigte, gemischte Cornmisiion unter Vorsitz des Landrathes, vorbehalten, ehe die gesetzliche Sie.
gelung Der diesen Familien zu gewährenden Unterstützuiigem nach Maaßgabe ihrer Bedürftigkeiy erfolgen
kann. Denn es ist eine vielfach verbreitete, jedoch durchaus irrige und durch das Gesetz und Ministe-
rialsRescript widerlegte Annahme, als ob jeder solchen Familie ohne llnterschied, und noch dazu die
volle, in dem Gesetz vom 27. Februar 1850 ausgeworfen« Unterstützung gewährt werden müsse.

Die Magiftreite und Docfgerichte haben dies den betreffenden Landivehrfrauen mitzutheilen und
weise ich. die Ersieren gleichzeitig an, bis zum Donnerstag, »den 21. Juli, Vormittag dem land-
räthlichen Amte eine pflichtrnäßige und gewissenhafte namentliche Nachweisung der in jedem Orte vor-
handenen unterstütztingsbediirstigen Familien von eingezogenen Reservisten und Wehrmäniiern des
Narnslauer Kreises nach dem in die Buchoriickerei gegebenen Schema praeeise in duplo an das land.
röthliche Amt einzureichen, wobei selbstverständlich nur die Rubriken l bis 7 auszufüllen sind, Da die
Rubriken 8 und 9 bald zur Zahlungss und Quittungsleistung benutzt werden sollen. Die Fokniulake
sind von Sonntag früh an in der Buchdruckerei zu beziehen. �- Die Nachweisung ist über den gan-
zen Bogen hinweg, die Colonnen sind für ihren Gebrauch gehörig eingetheilt worden und es dürfen im
Innern die Namen nicht zu dicht auseinander folgen. �- Viamslaw den l5. Juli l859.

M 188] Die Nachweifnngciriiber vorgekotnmene NamenssPeriinderuttgen bei den Afsoeiateu
der ProviuzialsLaudsFeuerk Soctetay

haben die Dorfgerichte bestimmt bis zum 20. D. Mts., bei· Vermeidung der Abholung durch erptefse
Boten, hierher einzureichen Namslau, den 13. Juli 1859.

M 189] Polizeiliche Verfolgung.
In dem Ohlauer, Breslauey Oelser und Nacnslauer Kreise treibt {ich seit längerer Zeit

ein Menfch herum, welcher sich unter dein Namen Gottlieb Anders und unter Präsentation eines
VermiethssErlaubnißfcheines des Gerichtsscholzen Blaßner zu Mincken vermiethet, nach Empfang des
Miethsgeldes sich heimlich wieder entfernt. �- Dieser Schein ist verfälscht.

Die Ortsbehördem Dorfgerichte und Gensdarmen werden hiermit aufgefordert, auf den er. An
i

ders zu v«igiliren, ihn im Betretungsfalle anzuhalten und in daslandräthliche Amt abliefern zu lassen.
Namslau, den 14. Juli 1859. ·

M190] Ernennung.
« Der Wirthfchaftsbeamte Lieutenant Gründler zu Lorzendorf ist von der �Rönigl. Regierung

als OrtssPolizeisVerwalter bestätigt worden und heute inszseine Amtsfunction eingetreten. Dies wird
hierdurch bekannt gemacht. Roms-lau, den 7�. Juli l859.--j---�..j a:
M List] Beftellung auf den Veteranenssialender prolsß�. � »«

Da die Ausgabe der BeteranemKalender pro 1860 früher als bisher, und zwar bereits Mitte September erfolgen
soll, so werden den Magisträten und Dorsgerichten die Einzeichnungs-Liften mit dem heutigen Kreisblatte zugefertigek

Der Preis ist, wie zeither, für ein Exemplar:
mit weißem spapiere durchschossen 7 Sgr., ohne Papier durchschossen 6 Sgr.,

und fließt davon vorweg von jedem Kalender 1 Gar. zur Unterstütziing der bedürftigsten Veteranen des Kreises. _
Der Inhalt enthält, außer dem astronomischen und kirchlichen Kalender und den Jahrmarktsdlierzeichnissen te»

patriotifche, geschichtliche und gemeinnützige Aufsätzh Erzählungen und Gedichte, und ist daher lehrreich und erhebend.
Jn Hinsicht auf die Niitzlichkeit und den wohlthätigen Zweck, ersuche ich die Magisträte und Dorfgerichty das Jn-

teresse Ihrer Ortseinwohner für den Kalender zu heben und recht zahlreiche Bestellungen zu vermitteln. Itlsbkfondere erwarte
ich dies auf dem Lande von den Herren Lehrern und Gerichtsfchreiberm . « D

»Die Subscriptionslisten find bis Mitte August sicher in das lanlsräthliche Amt zu befördern. Auch werden« in dem-
selben zu jeder Zeit Einzelbestellungen auf den Kalender angenommen. -

Romena, den 14. Juli 1859.

»« Vekauutmachnuep _ _
Das Hetzvgltch von Würtembergsthe Dominium Städte! beclbfichngt erne Wasserleitung aus

dem dortigen Stoberrnühlenbach zur Berieselung des Schloßteiches daselbst, nach Maßgabe der im land-
räthlichen Amte zur Etnsitbt ausliegenden Situationszeichnung, anzulegen, t unb das Wasser unterhalb der
Städtler Mühle dem Flußbetth aus welchem solches oberhalb Ist Mühle abgeleitet ist., wieder zuzuführen.

Hierzu Beilage»

--·
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Beilage zu  28 des Namslauer Kreisblatteri
Sonnabend den 16. Juli 1859.

Jn Gemäßheit des Gesetzes vom 28. Februar 1843 iind zufolge Genehmigung der Königlichen
Regierung vom 29. April 1859 wird dieses Unternehmen auf besonderen Antrag hiermit zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, mit« dem Anheimstellem etwanige gefehlich zu begründende Einwendungen dagegen
binnen einer språclusivsFrist von drei Monaten, vom Tage des Erscheinens des ersten Amtsblattes an
gerechnet, ini landräthlichen Amte hierselbst anzumelden. .

Dies geschieht mit der Verwarnung, daß diejenigen, welche sich binnen der bestimmten Frist
nicht gemeldet haben, in Beziehung auf das zur Bewiisserung zu verwendende Wasser sowohl ihres
Widerspruchsrechts, als des Ansvruches auf Entschädigung verlustig gehen, und in Beziehung auf das

lage verlieren und nur einen Anspruch auf Entschädigung behalten.
Namslau, den 20. Juni t859. "

Der Königliche Landratlx Saliee Conteffm

Beknnntniachungp
Den hiesigen Einwvhiierii wird auf Grund der Bestimmungen in den §§. 19 und 20 der Städte»

Ordnung vom 30. Mai 1853 hiermit bekannt gemacht, daß die von uns berichtigte Liste der zur Wahl
der Stadtverordneteii stimmfähigeii Bürger von heute bis zum« 30. d. Mts in unseremAmtslocale zur

« öffentlichen Kenntniß offen gelegt sein wird. Während dieser Zeit, also vom 15. bis incl. 30. Juli d. J.

lVermiethungJ
Eine
Wohnung
im

Stock, bestehend aus
2
Stuben,Küche, Holzstall 
nebst
Zubehöy ist sofort oder zu
Niichaeli zu
beziehen;
auf Wunsch
kann auch noch
lPferdestall und 
Raum
für 1 Wagen
beigegeben werden.

können Einwendungen gegeii die Richtigkeit dieser Lilie bei uns erhoben werden.
Namslau, den 15. Juli l859. D e r� M a g i st r a t.

Bekanntinachunzp
Aus der uns gehörigen Krsgruby welche sich auf dein Acker des Herrn Lehrer Bachxnanik

in der Nähe der. deutfchen Vorstadt, befindet, wird uns öfter Kies entwenden � Wir sichern daher
Jedem, der uns einen Kiesdieb anzeigt, hiermit eine Belohnung von 1 Thlr. zu, indem wir zugleich
darauf aufmerksam machen, daß nach §. 349 No. 2 des Strafgesetzbuches eine desfallsige Uebertretung
mit Geldbuße bis zu 50 Thlr. oder Gefängniß bis zu sechs Wochen bestraft werden würde.

Namslau, den 15. Juli 1859. D e r M a g ist r a t.

ßefauntmacbung.
Vom 15. Juli bis zum l5. September d. J. müssen die Rinnsteixih bei Vermeidung einer

Geldstrafe bis zu 3 Thlr. oder verhaltnißinäßiger Gesängnißstrafe, täglich gereinigt werden. Bei gleicher
Strafe ist das Gras von den Bürgersteigen und Rinnsteiiien binnen 8 Tagen zu entfernen.

Namslau, den l4. Juli 1859. Die pIizei-Vekwqltung, 
ende, Bürgermeister.

Betressend die Einzahlung der Stadt-Feuer-SocietätssBeirräge
« pro II. Semester c.

Nach Anordnung der EircularsVersiigung der Königl Regierung zu Breslau vom s. d. M.
 l. XIV. 1399.! müssen die ordentlichen Stadt-FeuersSocietätssBeitrage pro ll. Semester cr. bis
alt. Juli cr. vollständig eiiigezahlt fein, was hierdurch zur sorgfältigen Beachtung der Associaten
bekannt gemacht wird. »

Nara-Blau, den l4. Juli l859. D e r M a g i st r a t.

Bekanntmachung.
. Der Müller Gottlieb Kubatzki von hier, beabsichtigt auf seiner Besihung sub Nr. 12 des

HPPVkhckOUVUcheS -hierorts, eine Bockwindmühle zu seinem eigenen Gebrauch neu zu erbauen.
� Dies Vorhaben wird in Folge Genehmigung der Königs. Regierung vom 8. Juli c. unb in

Gemäßheit des §..29 der allgemeinen Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845, hiermit zur öffent-
lieben Kktlvkpkß gebracbt, mit dein Beatricen, daß etwaige begründete Einsprüche dagegM binmn OTIM
PkåclusiveFklst 00}! 4 Woche« bei der Unterzeichneten Polizei-Behörde anzubringen find, M der .cmth
Zeichnung und Situationsisplan zur Einsicht ausliegen.

TWOIIMVVIL ben ITLJUIE l859. »Die Orts-Polizei-Berwaltung.

zu bewässernde oder zu den Wasserleitungen zu benutzende Terrain ihr Widerspruchsiecht gegen die"An-·
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M« Die alleinige Niederlage den iichten Dr. gnhrschen homöopathisch»
GesttltdhkilH-Ci1sskk�s, aus der Fabrik von Krause se Comp. in Sternhaufen,

für Namslau und Uingegeitty bei
Julius Miiller in Namslam K-»a22�skk.

empfiehlt denselben ä. Pfund 3 Sgr., 12Pfund für 1 Ihr»
für Wiederverkäufer zum Fabrikpreifw

N. B." Da dieser Caffee seit seiner» Einführung durch mich in hiesiger Gegend be-reits allgemein beliebt geworden ist, so fuge ich u seiner Empfehlung nichts weiter hin u, als:
daß ich avon für den hiesigen Ort alleinige S! iederlage besitzesund daher in Hin icht der
Preise so wie der ächteu Beschaffenheit der Waare jeder Coneurenz die Spitze bieten kann.

Julius Müllen

Obst: Verpachtung.
Niittwoclh den 20. d. Mts., friih 8 Uhr,

.soll das Obst in dein herrfchaftlichen Garten zu
Ober-Wilkau meistbietend gegen sofortige baare
Zahlung verpachtet werden.

Gras-Verpachtung.
Donnerstag, den 21. D. M., friih 8 Uhr

wird das Grummet auf den zum Dom. Ober-
Wilkau gehörigen Weidewiesen gegen sofortige
Zahlung meistbietend verkauft werden.

Gutes

Hausbacken-Brod, 
für 5 Sehr« 7 Pfund,

bei MulleY Yes-entsank.
DIE Ein neuer, zweispänniger Wagen mit
eisernen Achsen ist zu verkaufen bei _ »

» Sommer, Schmiedemeisten
Unterzeichneter empfiehlt �el! zllk

e.

««  genarbeiteii, zur Anfertigung der ver«
fchiedenartigsten Geschirre, sowie auch aller in sein
Fach schlagenden Artikel, unter Zusicherung einer
prompten und reellen.Bedienung.

F· Miscln
Sattler und Lackirer in Namslam

Ein Knabe, welcher das KürschttmHandwerk
erlernen will, kann sich melden bei »

e Fritz Wolfß Kiirschnermeifien

Hzindluugs-Lehrling.
Zum baldigen Antritt wird ein junger Mann

aus anständiger Familie, der Lust hat die Hand-
lung zu. erlernen, der Pein. Sprache mächtig und
mit den nothigen Sschulkenntnissenversehen ist, ge-
sucht» Naheres in der Erwin. Bl.

Lackirung aller Arten Wagen und Wak

Die FeuerarbeitewInnung wird den l9. Juli
Mittags l Uhr das Johanni-Quartal abhalten,
wovon die Jnnungs-Genossen hiermit iii Kenntniß
gesetzt werden. D e r V o r st a n d.

Verlorene Bricftascha
Arn 12. d. M. ist mir vom BriegerBahiihofe

bis Jauchendorf eine mit Perlen gestickte und mit
blauer Seide ausstafsirte Brieftasche verloren ge-
gangen, worin sich, außer andern Werthpapierem
auch ein Wechsel von Herrn v. Frobel, in Höhe
von 541 Thlr., für mich ausgestellt, befand. Dem
ehrlichen Finder wird eine angemessene Belohnung
zugesichert und zugleich vor dem Ankauf gewarnt.

Jauchendorf, den 15. Juli 1859.
H. Kruschh Wirthschaftsbeamter.

[Vermiethung.] Jm Hause No. 8 der
Krakauer Straße ist eine Wohnung im ersten
Stock zu vermiethen und« vom 1. August ab zu
beziehen; das Nähere bei Unterzeichnetem

Ab. Todte.

[Vermiethung.] Die, durch die Versetzung
des Herrn Controleur Bruckisch offen werdende
Wohnung in meinem Hause am Ringe, ist Vom
1. October c. an zu verniiethenz auch kann ein
Pferdeftall und WagensRemise zugegeben werden.

Namslau, den l4. Juli l859.
Dvbsstd Schssssdijgsi·sx-»

lVermiethungJ In dem neuerbauten Hauf«
zur �golbeneu Krone« sind Wohnung« zu ver-
miethen.

Sonntag, den 17. b. 93216.:  Soncett. En-
tree: Herren 2 Seit» DCWU 1 Ssks HTMIUf
Tanz. Um zahlreichen Besuch bittet

N. Sc:lpkn in Böhinwih
Zum PorzellaniAusschiehen und Tanzvergnügen

auf Sonntag, den 17. d. Wes» ladet er� edenst ein _
_ Es. Wohl, asterisk.

Reduktion- Deut! unb Verlag �Bass. Hoffmann in RIMTIIYHO
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